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I 0182/2019 (BJD) 

Interpellation Peter Brotschi (CVP, Grenchen): Zu geringe Waldabstände - eine Ge-

fahr für Liegenschaften und Natur (11.09.2019)  

 

Im Planungs- und Baugesetz des Kantons Solothurn ist in §141 ein Abstand zwischen Wald 

und Siedlungsrand von 20 Meter festgeschrieben. Bei der Revision dieses Gesetzes im Jahr 

1996 wurde der Abstand von 30 auf 20 Meter verkürzt. Es gibt immer wieder Ausnahmen im 

Kanton Solothurn, bei denen ein Abstand von nur zehn Meter zur Siedlungsgrenze bewilligt 

wurde und wird, beruhend auf §141 Abs. 1 PBG, der «in begründeten Fällen» eine solche 

Verkürzung vorsieht.  

Ein zu geringer Waldabstand bedeutet aber ein erhöhtes Risiko für die Liegenschaften ent-

lang des Waldes durch umstürzende Bäume, das während Jahrzehnten virulent bleibt. Selbst-

redend führt er auch zu einem höheren Aufwand der Waldbesitzer durch intensiveres Zurück-

schneiden der Waldränder. Damit einher geht im Weiteren eine Abwertung des Waldrandes 

als wichtiger Hort der Biodiversität. Daher bitte ich den Regierungsrat höflich um die Beant-

wortung der nachfolgenden Fragen: 

1. Was waren seinerzeit die massgebenden Gründe, dass der Waldabstand von 30 auf 20 Me-

ter verkleinert wurde? 

2. Trifft es zu, dass die Umschreibung «in begründeten Fällen» im Gesetzestext hauptsächlich 

im Sinne einer höheren wirtschaftlichen Rentabilität der betreffenden Grundstücke ausge-

legt wird? 

3. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass der richtige Waldabstand für die Sicherheit der 

angrenzenden Liegenschaften eigentlich 30 Meter wäre? 

4. Ist sich der Regierungsrat im Klaren, dass zehn Meter kein genügender Abstand ist, um die 

Natur vor den Auswirkungen zu schützen, die von den angrenzenden Liegenschaften aus-

gehen? 

5. Was sieht der Regierungsrat für die Entschädigung der Waldeigentümer für den höheren 

Aufwand der Waldrandpflege vor, wenn das Raumplanungsamt gemäss §141 Abs. 1 einen 

geringeren Waldabstand bewilligt? 

6. Kann der Waldeigentümer haftbar gemacht werden, wenn zum Beispiel beim ungenü-

genden Sicherheitsabstand von zwanzig oder weniger Metern nach Jahrzehnten ein Baum 

auf eine Liegenschaft stürzt? 

7. Ist der Regierungsrat bereit, bei einer nächsten Revision des Planungs- und Baugesetzes 

den Waldabstand wieder auf 30 Meter zu erhöhen? 

 

Begründung 11.09.2019: Im Vorstosstext enthalten 
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